
Ceciliengymnasium Bielefeld 

 

Hygieneplan 

 

 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde dieser Plan durch Punkt 9, dessen 

Bestimmungen zwingend umgesetzt werden müssen, erweitert. Die 

Ergänzung gilt ab dem 20.04.2020 zunächst bis auf Weiteres.    

  
1. Hygiene in Klassenräumern und Fluren 

 

Mehrmals täglich, zum Beispiel 1 x pro Stunde, ist eine Stoßlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 

 

1.2. Garderobe 

 

Die Ablage für die Kleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke für 

Kinder keinen direkten Kontakt untereinander haben, da sonst die Gefahr der 

Übertragung von Läusen besteht. 

 

1.3. Reinigung der Flächen / Fußböden 

 

Grundsätzlich ist eine Desinfektion nur dann erforderlich, wenn Verunreini-

gungen durch Ausscheidungen, Erbrochenes, Blut, etc. auftreten, Infektions-

erreger in der Einrichtung bekannt werden und die Gefahr einer Weiterver-

breitung besteht. Fußböden (in Klassenräumen und Aufenthaltsräumen) sind 

mind. 2x wöchentlich, Tische oder sonstige oft benutzte Gegenstände sind 2x 

wöchentlich nass zu reinigen, Chemie- und Physikräume ggf. zusätzlich nach Be-

nutzung. Teppichböden sind mind. 2x wöchentlich mit einem Staubsauger 

gründlich abzusaugen. Eine Grundreinigung sollte regelmäßig erfolgen (zum 

Beispiel monatlich). 

 

1.4. Umgang mit Spielzeugen, Lern- und Beschäftigungsmaterialien  

 

Gegenstände, wie Spielzeuge bzw. Lern- und Beschäftigungsmaterialien sind 

regelmäßig nass zu reinigen oder zu waschen (mindestens 60°C). Sofas, Textilien 

wie Decken, Bezüge, Kissen und Stofftiere etc. sind in regelmäßigen Abständen 

(wöchentlich) bei mindestens 60°C zu waschen. 

2. Hygiene im Sanitärbereich 

 

2.1. Ausstattung 



 

In Sanitärbereichen werden Oberflächen von Fußböden und Wänden feucht 

gereinigt und desinfiziert. An den Waschplätzen werden aus hygienischen Grün-

den Flüssigseife aus Seifenspendern und Einmalhandtuchpapier bereitgestellt. 

Papierabwurfbehälter sind mit einem Beutel zu versehen und täglich zu entleeren. 

Eine Reinigung der Abfallbehälter innen und außen sollte wöchentlich 

durchgeführt werden. Toilettenbürsten sind regelmäßig auszutauschen. 

Toilettenpapier, Handtuchpapier und Flüssigseife sind grundsätzlich vorzuhalten. 

Schülerinnentoiletten und Damentoiletten sind mit Hygieneeimern mit Beutel 

ausgestattet. 

 

2.2. Händereinigung 

 

Händewaschen und ggf. Händedesinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen zur 

Infektionsverhütung und Infektionsbekämpfung. Das Waschen der Hände ist der 

wichtigste Bestandteil der Hygiene, denn hierbei wird die Keimzahl auf den 

Händen erheblich reduziert. Die hygienische Händedesinfektion bewirkt eine 

Abtötung von Infektionserregern wie Bakterien oder Viren. 

 

Händereinigung ist daher durchzuführen: 

 

nach jedem Toilettengang, vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln und dem 

Essen, bei Bedarf. 

 

Händedesinfektion ist zusätzlich vom Personal (Lehrkräfte, Reinigungskräfte 

etc.) durchzuführen: 

 

nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut oder anderen 

Körperausscheidungen, nach Ablegen von Schutzhandschuhen, nach 

Verunreinigung mit infektiösem Material, nach dem Kontakt mit erkrankten 

Schülerinnen und Schülern oder erkranktem Personal. 

 

Außerdem kann eine hygienische Händedesinfektion nach Rücksprache mit dem 

Gesundheitsamt bei Kindern oder Erwachsenen, die Ausscheider von Krankheits-

erregern (zum Beispiel Salmonellen) sind oder im Ausbruchsfall in der 

Einrichtung zum Beispiel durch Noroviren erforderlich sein. 

Durchführung: Eine ausreichende Menge (3-5 ml) des Desinfektionsmittels in die 

trockenen Hände geben und einreiben. Dabei Handgelenke, Fingerkuppen, 

Fingerzwischenräume, Daumen und Nagelpfalz berücksichtigen und die vom 

Hersteller angegebene Einwirkzeit beachten. Während der Einwirkzeit müssen 

die Hände von der Desinfektionslösung feuchtgehalten werden. 

Bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausscheidungen, Blut oder Ähnlichem ist das 

Tragen von Einmalhandschuhen zu empfehlen. 

 



2.2.Flächenreinigung 

 

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußboden werden täglich feucht 

gereinigt, bzw. nach Bedarf. 

Bei Verschmutzung mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der 

Kontamination mit einem Desinfektionsmittel aus der Liste der Deutschen 

Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (VAH) getränkten Einmaltuch eine 

prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. 

Dabei sind Einmalhandschuhe zu tragen und getränkte Einmaltücher zu nutzen. 

 

3. Küchenhygiene 

 

Für diesen Bereich wird auf das Projekt Keimzeit sowie auf die 

Übermittagsbetreuung durch die Evangelische Jugendkirche verwiesen, die als 

Betreiber der Cafeteria resp. der Schulkantine einen gesonderten Hygieneplan 

aufzustellen.  

Die Hygiene in der Lehrküche ist gesondert aufgeführt. Verantwortlich für die 

Einhaltung ist die Fachlehrerin. 

 

4. Persönliche Hygiene der Kinder und Jugendlichen 

 

Die Kinder und Jugendlichen werden im Sinne der Gesundheitsförderung und         

-erziehung über die Notwendigkeit eines hygienischen Verhaltens unterrichtet 

und erlernen eine korrekte Händehygiene. Eine Händereinigung soll nach dem 

Spielen auf dem Schulhof, bei Verschmutzung, vor dem Essen, nach der 

Toilettenbenutzung sowie bei Bedarf erfolgen. 

 

5. Wasserhygiene 

 

Legionellaprophylaxe 

Nach meinen Informationen zieht der ISB Wasserproben und das Gesundheitsamt 

überwacht diese Aufgabe. 

 

6. Hygiene in Turnhallen 

 

Die Reinigung erfolgt arbeitstäglich. Bei mit Körperflüssigkeit kontaminierten 

Flächen/Materialien ist eine Desinfektion mit einem Mittel der DGHM-Liste 

durchzuführen. Nass- bzw. Duschbereiche sind täglich zu reinigen und mit einem 

Desinfektionsmittel (VAH-Liste) zu desinfizieren. 

 

 

7. Erste Hilfe 

 



Es wird seitens der Schulleitung dafür Sorge getragen, dass eine ausreichende 

Anzahl an Personen Erste-Hilfe-Kenntnisse vorweist und zur Verfügung steht. 

Die Erste-Hilfe-Kenntnisse werden regelmäßig aufgefrischt. 

 

7.1 Hygiene im Erste-Hilfe-Raum 

 

Der Erste-Hilfe-Raum ist mit einem Handwaschbecken, Flüssigseife und Einmal-

handtuchpapier ausgestattet sein. Er darf nicht als Abstell- oder Lagerraum 

zweckentfremdet werden. Die Krankenliege ist nach jeder Benutzung von 

sichtbaren Verschmutzungen zu reinigen und ggf. mit einem 

Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. Verbandsmaterialien müssen zu 

jeder Zeit zur Verfügung gestellt werden (§ 26 GUV-V A1 „Grundsätze der 

Prävention“). 

 

7.2 Versorgung von Bagatellwunden 

 

Die Ersthelferin oder der Ersthelfer trägt bei der Wundversorgung 

Einmalhandschuhe und desinfiziert sich vor und nach der Hilfeleistung die Hände. 

 

7.3 Behandlung kontaminierter Flächen 

 

Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind (unter Tragen von 

Einmalhandschuhen) mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch 

zu reinigen. Die betroffene Fläche ist anschließend nochmals regelrecht zu des-

infizieren. 

 

7.4 Überprüfung des Erste-Hilfe-Kastens 

 

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention BGV A1“ 

enthalten folgende Verbandkästen geeignetes Erste-Hilfe-Material: 

Großer Verbandkasten nach DIN 13169 oder „Verbandkasten E“ 

Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 oder „Verbandkasten C“ 
(Stand: 18.08.2015 Seite 12/18 www.lzg.nrw.de) 

Zusätzlich sind ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel und ein Flächendes-

infektionsmittel bereitzustellen. Verbrauchte Materialien (zum Beispiel 

Einmalhandschuhe, Pflaster) sind umgehend zu ersetzen, regelmäßige 

Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen sind durchzuführen. Insbesondere ist 

das Ablaufdatum des Händedesinfektionsmittels zu überprüfen und dieses 

erforderlichenfalls zu ersetzen. 

 

 

 

7.5 Notrufnummern 

 



Notrufnummern: 

 

Polizei  110 

Feuerwehr 112 

Gesundheitsamt, Tel.:   0521-512604   

Informationszentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde, 

Universitätsklinikum Bonn: www.gizbonn.de; Tel.: 0228 19240 

 

8. Belehrungs- und Meldepflichten, Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote 

 

Nach Abschnitt 6 IfSG (§§ 34-36) bestehen eine Reihe von Tätigkeits- und 

Aufenthaltsverbote, Verpflichtungen und Meldungsvorschriften für Personal und 

Schülerinnen und Schüler bzw. deren Sorgeberechtigte, die dem Schutz vor Über- 

tragung infektiöser Erkrankungen dienen. Bei einem Auftreten von Infektions- 

krankheiten ist das Gesundheitsamt direkt hinzuzuziehen. 

. 

 

8.1 Belehrungen des Aufsichts-, Erziehungs- und Lehrpersonals 

 

Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung für Kinder und Jugendliche 

Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts-, oder andere Tätigkeiten ausüben, sind vor 

erstmaliger Aufnahme der Tätigkeiten und darauffolgend mindestens alle zwei 

Jahre von ihrem Arbeitgeber über gesundheitliche Anforderungen und 

Mitwirkungspflichten nach § 34 IfSG zu belehren. 

 

8.1.1 Lehrpersonen oder andere in der Einrichtung Beschäftigte, die an den in        

§ 34 (1) genannten Erkrankungen erkrankt oder dessen verdächtigt sind sowie zu 

den in §34 (3) genannten Kontaktpersonen gehören, dürfen ihre Tätigkeit nicht 

ausüben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Erkrankung oder 

Verlausung nicht mehr zu befürchten ist. 

 

8.1.2 Ausscheider von in §34 (2) benannten Erregern dürfen nur nach 

Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung von Schutzmaßnahmen 

die Schule oder Ausbildungseinrichtung betreten. 
(Stand: 18.08.2015 Seite 13/18 www.lzg.nrw.de) 

 

8.1.3 Die Leitung der Schule oder Ausbildungseinrichtung muss über das 

Auftreten dieser Erkrankung unverzüglich informiert werden. 

Personen, die in Schulküchen zur Gemeinschaftsverpflegung tätig sind oder bei 

der Herstellung und in Verkehrbringen von Lebensmitteln wie Fleischprodukten, 

Milchprodukten, Säuglings- und Kleinkindernahrung, Backwaren, Fein- oder 

Rohkost beteiligt sind, müssen über Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote sowie 

Verpflichtungen gemäß § 43 IfSG) belehrt werden. 

 

http://www.gizbonn.de/


8.1.4 Die Leitung hat, gemäß § 43, Personen, die eine der genannten Tätigkeiten 

ausüben, nach Aufnahme der Tätigkeit und folgend alle zwei Jahre über 

Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen zu belehren. 

  

8.1.5 Voraussetzung für eine Beschäftigung in dem genannten Bereich ist eine 

weniger als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die 

stattgefundene Belehrung und Erklärung, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, 

dass Erkrankungen oder Verdachtsmomente gemäß § 42 Abs. 1 bestehen. 

Teilnahmen an Belehrungen sind grundsätzlich zu dokumentieren. 

 

8.1.6 Belehrungen der Eltern, Jugendlichen und Schulkinder 

Laut IfSG ist jede Person die in einer Schule neu betreut wird (oder deren 

Sorgeberechtigte), von der Schule über Mitwirkungspflichten gemäß § 34 Satz 1-

4 zu belehren. 

 

8.1.7 Schülerinnen und Schüler oder deren Sorgeberechtigte sollen die 

Schulleitung unverzüglich über das Auftreten (§34 Absatz 1-3) der genannten 

Krankheitsfälle informieren. 

 

8.1.7 Kinder und Jugendliche die an den genannten Krankheiten erkrankt, dessen 

verdächtigt, Ausscheider oder Kontaktpersonen sind, dürfen die Räume der 

Schule oder Ausbildungseinrichtung nicht betreten, nicht benutzen und an 

Veranstaltungen der Einrichtung nicht teilnehmen. 

Tritt in der Schule oder Ausbildungseinrichtung eine genannte Erkrankung oder 

ein entsprechender Verdacht auf, so müssen nicht nur die Sorgeberechtigten der 

betroffenen Person, sondern auch die der anderen Kinder und Jugendlichen 

darüber anonym informiert werden. Dies kann über Informationsveranstaltungen, 

persönliche Gespräche, Merkblätter oder Aushänge erfolgen. 

Im Sinne der Infektionsprävention sollen Leitungen von Ausbildungs-

einrichtungen und Schulen die Schülerinnen und Schüler oder deren 

Sorgeberechtigte gemäß § 34 (10) IfSG über die Bedeutung eines vollständigen 

Impfschutzes (Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Deutschlands 

STIKO) und über die Vorbeugung übertragbarer Krankheiten (Stand: 18.08.2015 

Seite 14/18 www.lzg.nrw.de) aufklären. Dies kann über Informations- 

veranstaltungen, persönliche Gespräche, Merkblätter oder Aushänge erfolgen. 

 

8.2 Meldepflicht und Sofortmaßnahmen 

Die Leitung von Ausbildungseinrichtungen und Schulen ist gemäß 

Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtete, das Auftreten bzw. den Verdacht der 

in § 34 Absatz 1-3 genannten Erkrankungen (beim Personal oder bei Schülerinnen 

und Schülern) unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. 

Inhalte dieser Meldung sind: 

- Angaben zur meldenden Einrichtung (Adresse, Telefonnummer, Fax, 

Art der Einrichtung), 

http://www.lzg.nrw.de/


- Angaben zur meldenden Person, 

- Angaben zu(r) betroffenen Person(en) (Name, Adresse, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, Geschlecht, Funktion: betreute Person oder Mitarbeiter), 

- die Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes, 

- Erkrankungsbeginn, 

- Meldedatum an das Gesundheitsamt, 

- Meldedatum des Meldeeingangs in der Einrichtung, 

- Name, Anschrift und Telefonnummer des behandelnden Arztes. 

 

Wird in der Einrichtung eine der genannten Erkrankung bzw. der Verdacht 

festgestellt, so werden Sofortmaßnahmen in der Einrichtung eingeleitet. Diese 

können zum Beispiel folgende sein: 

- Isolierung der erkrankten Kinder und Jugendlichen, 

- Betreuung 

 

 

 

9. Erweiterung des Hygieneplanes aufgrund der Covid-19-Pandemie. Dieser 

Plan gilt ab dem 20.4.2020 bis auf Weiteres und wurde mit Beginn des 

Schuljahres 2020/21 entsprechend der Vorgaben des Ministeriums für 

Schule und Bildung modifiziert: 
Anforderungen an die Hygiene in der Schule 
Basierend auf der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), des 
Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) und der 
Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) ist bei der Beachtung von 
Präventionsmaßnahmen und der Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen die Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs möglich. Auch Prüfungen können durchgeführt werden. 
Im Wesentlichen sind – unter Einbeziehung der Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung vom 
03.08.2020 -  die nachstehend genannten Punkte zu beachten: 

         Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Es hat eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung zu erfolgen, um eine etwaige 

Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. Personen mit bestimmten 

Vorerkrankungen (s.o.) sollten Rücksprache mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt nehmen.  

         Persönliches Verhalten 

Neben Beachten der Husten- und Nieß-Etikette sowie der Händehygiene sollten keine 

Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam genutzt werden.  

         Gestaltung des Unterrichts- bzw. Prüfungsraums 

Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten sollte von der Tisch- und Sitzordnung, dem Zugang zum Raum 

(auch Treppenhäuser und sonstige Verkehrsflächen) und zum Sitzplatz, den Belüftungsmöglichkeiten 

und dem Zugang zu Toiletten und Waschgelegenheiten ein möglichst großer Abstand zwischen den 

Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden, wobei aber im Normalbetrieb häufig kein 

Mindestabstand zwischen den Prüflingen resp. den Schülerinnen und Schülern sowie zwischen den 

Lernenden und der Lehrkraft von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Die Hand-Kontaktflächen - wie 

z.B. Tische  -  sollen leicht zu reinigen sein. 

         Erweiterte Präventivmaßnahmen durch Tragen von Masken 

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht zurzeit für alle Schülerinnen und Schüler sowie 
für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt für die 
Schülerinnen und Schüler an den vorgenannten Schulen grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb 
auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen. Soweit Lehrkräfte im 
Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Meter nicht sicherstellen können, 
haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Sofern jedoch das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung mit den pädagogischen Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und der 



sonstigen schulischen Arbeit nicht vereinbar ist, kann die Schule vom Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung zumindest zeitweise oder für bestimmte Unterrichtseinheiten bzw. in Prüfungssituation 
absehen. In diesen Fällen ist jedoch die Einhaltung der Abstandsregel mit 1,5 Meter zu beachten. 
Darüber hinausgehende Ausnahmen, zum Beispiel aus medizinischen Gründen oder auf Grund einer 
Beeinträchtigung, sind möglich. 
Die hier zum Mund-Nasen-Schutz getroffenen Regelungen sind angesichts der aktuell wieder 
steigenden Infektionszahlen angemessene Maßnahmen zum Infektionsschutz. Sie werden vorerst bis 
zum 31. August 2020 befristet. 
Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu 

beschaffen. 
Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist ein Baustein, um Risikogruppen zu schützen und zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Virus beizutragen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der hygienisch 
einwandfreie Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen wichtig.  

     Rückverfolgbarkeit 
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind konstante 
Gruppenzusammensetzungen erforderlich, soweit nicht zwingende schulorganisatorische Gründe 
entgegenstehen. 
Der Unterricht soll jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen stattfinden. 
Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen bilden bereits 
jahrgangsgemischt zusammengesetzte reguläre Klassen bzw. Lerngruppen, Gruppen für Ganztags- 
und Betreuungsangebote sowie Schulsportgemeinschaften. 
Damit der Unterricht gemäß den Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen organisiert 
werden kann, können insofern klassenübergreifende feste Lerngruppen und Kurse gebildet werden 
(z.B.Religionsunterricht, Wahlpflichtbereich). 
Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe findet wie bisher in festen fachbezogenen Kursen statt. 
Dies gilt auch für Fachunterrichtskooperationen mit anderen Schulen. 
In den Räumen für den Unterricht und andere schulische Angebote soll mit Ausnahme von Ganztags- 
und Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen eine feste Sitzordnung eingehalten 
und dokumentiert werden. 
Für jede Unterrichtsstunde und vergleichbare Schulveranstaltung ist darüber hinaus die jeweilige 
Anwesenheit zu dokumentieren. Die entsprechenden Dokumente sind zur Rückverfolgbarkeit für vier 
Wochen aufzubewahren. 

 Möglichkeiten der Corona-Testung für das Personal an den Schulen 
Mit der Aufnahme des angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten können sich alle an den öffentlichen 
und privaten Schulen tätigen Personen in der Zeit vom 10. August bis zum 9. Oktober 2020 alle 14 Tage 
anlasslos und freiwillig testen lassen. Die Testung soll außerhalb der Zeiten eigener 
Unterrichtsverpflichtung oder der eigenen Arbeitszeit an der Schule stattfinden. Die Kosten übernimmt 
das Land. Die Organisation der Testungen erfolgt über die Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Testmöglichkeiten sind bei den bestehenden Testzentren sowie niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten, vorrangig den Hausärztinnen und Hausärzten gegeben. Die Schulleitungen werden gebeten, 
das Testangebot den Beschäftigten in ihrer Schule bekannt zu machen und stellen für Beschäftigte, die 
das Angebot nutzen wollen, die im Anhang beigefügte Bescheinigung aus. Um eine Überlastung der 
Labore zu vermeiden, sind die in der Bescheinigung aufgeführten Termine für die Testungen 
verbindlich. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird die getestete Person persönlich durch das 
untersuchende Labor informiert. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) erhält Informationen über 
die Ergebnisse in anonymisierter Form, um im Rahmen einer Studie das Infektionsgeschehen an den 
Schulen zu analysieren. 

Umfassende Testungen für Personal an Schulen sowie Schülerinnen und Schüler im 
Corona-Fall 
Sollten bei Testungen oder auf anderem Wege Infektionsfälle mit dem Corona-Virus festgestellt werden, 
wird das zuständige Gesundheitsamt von der Schulleitung informiert und entscheidet über weitere 
Maßnahmen. Beispielsweise kommt eine Testung von Kontaktpersonen in Betracht, um lokale Cluster 
und Infektionsketten zu identifizieren und möglichst frühzeitig zu unterbrechen. Je nach 
Infektionsgeschehen und regionaler Gegebenheit wird die Schule aber auch umfassend oder gar 
vollständig getestet und wenn nötig auch kurzfristig vorübergehend geschlossen, um das 
Infektionsgeschehen gesichert abklären und eindämmen zu können.  

Zuständigkeiten und Vorgehen in Schule bei auftretenden Corona-Fällen 
Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, 
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. Sie 
sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG – bei Minderjährigen nach 
Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und unverzüglich von der Schulleitung nach Hause zu 



schicken oder von den Eltern abzuholen. Bis zum Verlassen der Schule sind sie getrennt unterzubringen 
und angemessen zu beaufsichtigen. Die Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt Kontakt auf. 
Dieses entscheidet über das weitere Vorgehen. Ein genauer Ablaufplan findet sich unter der folgenden 
Adresse: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/Coronavirus_Ansteckungsfall-_-verdacht/Corona-Verdacht-in-Schule_final.pdf. 
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19-
Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die Schule den Eltern 
unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler 
mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens 
zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Vor einer Teilnahme am Unterricht, nehmen 
die Eltern der Schülerinnen oder Schüler resp. die volljährigen Schülerinnen und Schüler mit der 
Schulleitung Kontakt auf und klären die weiteren Maßnahmen ab. 

 Distanzunterricht bei Quarantänemaßnahmen 
Die Anwesenheit in der Schule, also die Teilnahme am Präsenzunterricht und sonstigen 
Schulveranstaltungen, ist für die Dauer einer Quarantäne ausgeschlossen; dabei ist von 14 Tagen 
auszugehen. Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen und Schüler erhalten 
Distanzunterricht. Sie sind auch weiterhin verpflichtet, sich auf diesen Unterricht vorzubereiten, sich 
aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. 

Umgang mit Rückkehrenden aus Risikogebieten  
Bei einer Einreise aus einem Risikogebiet ist die Coronaeinreiseverordnung des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales zu beachten, aus der sich besondere Verpflichtungen für Schülerinnen und 
Schüler sowie alle an Schulen tätigen Personen ergeben können. Weiterführende Informationen sind 
auf dessen Sonderseite abrufbar unter: https://www.mags.nrw/coronavirus. Die Einstufung als 
Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und veröffentlicht: www.rki.de/covid-
19-risikogebiete. 
Sollte ein Schüler/eine Schülerin der Schule in den Ferien Urlaub in einem Risikogebiet gemacht 
haben, so ist das Formular „Eigenerklärung zum Aufenthalt in Risikogebieten und Quarantäne“ 
auszufüllen und vor Teilnahme am Unterricht bzw. vor der Aufnahme der Tätigkeit abzugeben. 
Die Teilnahme am Unterricht darf nur dann erfolgen, wenn sich die betroffene Person seit der 
Rückkehr aus dem Risikogebiet 14 Tage lang in Quarantäne aufgehalten hat oder ein 
entsprechendes Attest auf der Grundlage eines negativen Tests vorgelegt werden kann. 
 

Corona-Warn-App 
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag leisten, 
indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und benachrichtigt, 
die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft 
sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information 
ihrer Kontakte zu reduzieren. Die Nutzung der App soll allen am Schulleben Beteiligten empfohlen 
werden. 

         Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 

Es ist für ausreichende Hände-Waschmöglichkeiten zu sorgen. Die Sanitäranlagen müssen mindestens 

mit ausreichend Seifenspendern ausgestattet sein. Sie müssen unter dem Kriterium der 

Abstandswahrung gut erreichbar sein. Der Zugang zur Händedesinfektion sollte vor Eintritt in den 

Unterrichts- bzw. Prüfungsraum und gegebenenfalls zusätzlich an gut erreichbaren Plätzen im Gebäude 

wie z.B. auf Fluren ermöglicht werden. Auf das Händeschütteln soll verzichtet werden. Die Hände sollten 

regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden gewaschen werden. 

Hautverträgliche Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis können bei nicht sichtbarer Verschmutzung 

alternativ benutzt werden.  

         Mittel für die Händehygiene und für Reinigung und Flächendesinfektion 

Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln für bestimmte, häufig von unterschiedlichen Personen 

berührten Flächen sollten nur geeignete Desinfektionsmittel für alle Handkontaktflächen verwendet 

werden.  

         Standards für die Sauberkeit in den Schulen  

Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakte zu einer Übertragung beitragen könnten, 
sollen durch eine arbeitstägliche Reinigung und in zuvor definierten Bereichen (z.B. 
Handkontaktflächen, gemeinsam benutze Tastaturen, Sanitäranlagen, Türkliniken und Treppenläufe) 
ggfls. durch eine zusätzliche Flächendesinfektion mittels Wischdesinfektion (z.B. vorgetränkte 
Wischtücher) dekontaminiert werden. Es sollten nur geeignete Desinfektionsmittel für alle 
Handkontaktflächen verwendet werden.  

https://www.mags.nrw/coronavirus
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


   

 

 


